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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg lehnte zwei
Beschwerden gegen das in der Volksabstimmung 2009 gutgeheissene Minarettverbot
mit der Begründung ab, die beiden Beschwerdeführer hätten nicht geltend gemacht,
direkt vom Bauverbot betroffen zu sein. Dieser Entscheid ist endgültig. Laut
Ausführungen der Richter sind Gerichte in der Schweiz für die Beurteilung zuständig,
ob das Minarettverbot gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
verstosse. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.07.2011
ANITA KÄPPELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Tessiner «Kruzifix-Streit», bei dem es letztlich um das Verhältnis zwischen Kirche
und Staat geht, beschäftigte nun auch die eidgenössischen Räte. Der «Fall», der in der
Zwischenzeit deutlich Kulturkampf-Charakter angenommen hat, begann 1984, als im
Neubau der Schule von Cadro TI – einer Gemeinde im Hinterland von Lugano – in allen
Klassenzimmern Kruzifixe aufgehängt wurden. Dagegen protestierte ein Lehrer bei der
Gemeinde, die sich jedoch hinter die Schulleitung stellte. Unterstützt von der
Vereinigung der Freidenker legte der Lehrer beim Staatsrat Rekurs ein, wurde jedoch
erneut abgewiesen. Anderer Ansicht war das Tessiner Verwaltungsgericht, das die
Beschwerde mit dem Hinweis auf die konfessionelle Neutralität der Schulen (Art. 27
Abs. 3 BV) schützte. Diesen Bescheid mochte die abgewiesene Gemeinde nicht gelten
lassen, und sie zog den Fall ans Bundesgericht. Nach längerem Hin und Her gaben die
Lausanner Richter die Angelegenheit an den Bundesrat weiter, der 1988 unter Berufung
auf die Präambel der Bundesverfassung zugunsten der Gemeinde entschied. Dies
wiederum wollten Lehrer und Freidenker nicht hinnehmen und gelangten mit einer
Beschwerde an die Bundesversammlung. Am 4. Oktober beschloss die Vereinigte
Bundesversammlung auf Vorschlag der Begnadigungskommission, den Entscheid des
Bundesrates wegen mangelnder Zuständigkeit aufzuheben und den Fall dem
Bundesgericht zur Beurteilung zu überweisen. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.10.1989
MARIANNE BENTELI

Im Tessiner 'Kruzifix-Streit' fällte das Bundesgericht sein Urteil. Es befand, derart
symbolträchtiger Wandschmuck verstosse gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen
konfessionell neutralen Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, weshalb die
Kruzifixe in den Klassenzimmern zu entfernen seien. Das Urteil löste in katholischen
Kreisen und insbesondere im Tessin Bestürzung aus und führte zu drei Interpellationen
an den Bundesrat, welche bis zu Ende des Berichtsjahres im Parlament nicht behandelt
wurden. Der Bundesrat liess aber im Dezember seine Stellungnahme dazu
veröffentlichen. Er verwies darauf, dass er ursprünglich anders entschieden habe als
das Bundesgericht. Aus Rücksicht auf den Grundsatz der Gewaltenteilung stehe es ihm
jedoch nicht zu, das Urteil des Bundesgerichts zu kritisieren. Nach seiner Ansicht
beschränke sich das Urteil jedoch auf öffentliche Schulen und dürfe ausserhalb
derselben keinen Präzedenzcharakter haben. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.03.1991
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht sprach sich indirekt für Toleranz gegenüber Religionen aus, die in
der Schweiz öffentlichrechtlich nicht anerkannt sind. Es stützte die Beschwerde eines
muslimischen Vaters, der gegen die Schulbehörden des Kantons Zürichs rekurrierte,
weil diese seine Tochter zwingen wollten, am (gemischtgeschlechtlichen)
obligatorischen Schwimmunterricht teilzunehmen. Das Bundesgericht befand
einstimmig, das öffentliche Interesse am Schwimmunterricht sei nicht so gewichtig,
dass deswegen auf religiöse Anschauungen einer Minderheit keine Rücksicht
genommen werden könne. Auch das Bundesamt für Ausländerfragen zeigte Verständnis
für Bräuche ausserchristlicher Religionen. Es wies die kantonalen und kommunalen
Behörden an, Personen, die aus religiösen Gründen eine Kopfbedeckung tragen, zu

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.11.1993
MARIANNE BENTELI
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gestatten, sich für Identitätsausweise so photographieren zu lassen. Mit dieser
Regelung konnte der "Schleier-Streit" beigelegt werden, den Türkinnen in Biel ausgelöst
hatten, als sie sich den Weisungen der dortigen Fremdenpolizei widersetzten, sich
ohne Kopftuch ablichten zu lassen.

Hingegen lehnte das Bundesgericht die Beschwerde eines Sikhs ab, welcher die
Helmtragpflicht als Verletzung seiner Religionsfreiheit angefochten hatte, da es beim
Wechsel vom Turban zum Helm zu einem von seiner Religion verbotenen Entblössen
des Kopfes in der Öffentlichkeit komme. 4

Das Kopftuchtragen einer muslimischen Frau rechtfertigt keine Verweigerung einer
Einbürgerung. Zu diesem Grundsatzurteil kam das Bundesgericht im Fall von zwei
Beschwerden. Das Tragen eines Kopftuches als religiöses Bekenntnis sei durch die
verfassungsrechtliche Verankerung der Glaubens- und Gewissensfreiheit geschützt.
Wenn keine anderen Gründe gegen eine Einbürgerung sprächen, beispielsweise eine
mangelnde Beherrschung einer Landessprache, verletze eine verweigerte Einbürgerung
das Diskriminierungsverbot der Verfassung. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.03.2008
MARIANNE BENTELI

Für Aufruhr sorgte im Sommer ein Bundesgerichtsentscheid, der zwei Schülerinnen
mazedonischer Herkunft Recht gab und damit das von der Thurgauer Sekundarschule
verhängte Kopftuchverbot im Schulunterricht im konkreten Fall als unzulässig erklärte.
Kantonale CVP- und SVP-Sektionen reagierten postwendend mit der Einreichung von
parlamentarischen Vorstössen oder erwogen gar die Lancierung von Volksbegehren für
generelle Kopftuchverbote auf kantonaler Ebene. Zur Frage, ob ein solches Verbot an
Schulen mit der Bundesverfassung vereinbar wäre, äusserte sich das Bundesgericht
nicht. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.07.2013
MARLÈNE GERBER
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